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                INTERESSENGEMEINSCHAFT  THERAPEUTEN  SCHLESWIG-HOLSTEIN (IGTHERA-SH) E.V. 

     eingetragen im Vereinsregister Amtsgerichts Kiel unter VR 6304 KI 

                Martenskamp 6        24644 Timmaspe    info@igthera-sh.de        www.igthera-sh.de 

 

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G  /  A U F N A H M E A N T R A G  
 
Bitte füllen Sie alle Felder der nachstehenden Beitrittserklärung aus und senden Sie uns diese per E-Mail, Fax oder Brief zu. Bei 
Übermittlung per Email steht Ihnen ein Widerspruchsrecht von 2 Wochen zu. 

Die Satzung der INTERESSENGEMEINSCHAFT THERAPEUTEN SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V. - die Ihnen auf der folgenden Seite zur Verfü-
gung steht - erkennen Sie mit dieser Beitrittserklärung uneingeschränkt an. 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Ich trete hiermit der INTERESSENGEMEINSCHAFT THERAPEUTEN SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V. bei. Die Satzung des Vereins habe 
ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese in vollem Umfang an. 

      
 Name   Vorname   Geburtsdatum  

      
 Straße, Hausnummer   Plz, Ort   Email 

        
 Tel. privat   Tel. beruflich   Mobil  Fax   

DERZEITIGER BERUFLICHER STATUS 

 Schüler/-in          Student/-in          Angestellte/r          geringfügig beschäftigt          Praxisinhaber/in      

 Freie/r Mitarbeiter/-in          beruflich nicht tätig          Rentner/in          Sonstiges __________________________________________ 

 

Dieser Abschnitt ist von Therapeuten/innen und Masseuren/-innen sowie Medizinischen Bademeister/-innen auszufüllen: 

 Physiotherapeut/in        Logopäde/in      Ergotherapeut/in      staatlich anerkannte Masseur/in und med. Bademeister/in 

 Podologe/in      voraus. Ende der Ausbildung/Studium  ________________________  (aktuellen Nachweis beifügen)     

 Sonstige _______________________________ 

ICH MÖCHTE  

 aktives Mitglied werden. Angestellte/r 60€; Schüler/-in, Student/-in, Rentner, geringfügig Beschäftigte 30,-€; Praxisinhaber/in, 
freie Mitarbeiter/-in 120,-€ 

 passives (nicht stimmberechtigt) Mitglied werden. (Alle natürlichen Personen) Beitrag frei wählbar ________€. 

 

DATENSCHUTZHINWEIS 

Vorliegende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und Betreuung Ihrer Mitgliedschaft in der       
INTERESSENGEMEINSCHAFT THERAPEUTEN SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V. erfasst bzw. verarbeitet. 

 

 X   X    

 Ort / Datum    Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungs-/Vertretungsberechtigten) 

 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 

INTERESSENGEMEINSCHAFT THERAPEUTEN SCHLESWIG-HOLSTEIN e.V.      Martenskamp 6      24644 Timmaspe 
Gläubiger-ID: IBAN: DE 7121 0501 7010 0238 1265  BIC: NOLADE21KIE    Mandatsreferenz: SL03032015IGPTSH6304 

Hiermit ermächtige ich den IGThera-SH e.V., den jährlichen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom genannten Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mei-
nem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung 

      
Vorname und Nachname (Kontoinhaber)  Straße und Hausnummer   Postleitzahl und Ort 

IBAN                                    ___________        BIC _______________________________  

Der Einzug erfolgt jährlich.  

 X   X    
 Ort / Datum    Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungs-/Vertretungsberechtigten) 

 



 

 

 

 
 

S A T Z U N G 
(Stand Januar 2020) 

 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

(1) Der Verein führt den Namen „IGThera-SH - Interessen-
gemeinschaft Therapeuten Schleswig-Holstein e.V.“. 

(2)  Der Verein hat seinen Sitz in 24644 Timmapse. 

(3) Der Verein ist politisch, rassisch und konfessionell 
neutral.  

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck des Vereins  

(1) Zweck des Vereins ist die Planung, Organisation und 
Durchführung von Maßnahmen, die zur Verbesserung der 
beruflichen Umstände schleswig-holsteinischer Thera-
peut/innen führen; insbesondere Maßnahmen, die einer 
umfassenden und sachgerechten öffentlichen Darstellung 
der Berufsbedingungen dienen sowie die gebündelte 
Vertretung der Mitglieder gegenüber anderen Interessens-
gruppen. Auch die mögliche Erlangung von Subventionen 
zur Förderung dieses Zweckes ist anzustreben.  

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Erstellung, 
Veröffentlichung und zielgruppenspezifischer Verteilung 
entsprechender Medienprodukte in digitalisierter und 
gedruckter Form; Planung und Durchführung von Veran-
staltungen für die Öffentlichkeit sowie die entsprechenden 
Fachkreise, sowie durch aktive Gestaltung des Austau-
sches mit Vertretern anderer Fachverbände und Arbeits-
gruppen aus dem medizinischen Bereich bzw. entspre-
chender Körperschaften des öffentlichen Rechtes.  

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.  

(5) Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf 
Ersatz nachgewiesener Auslagen.  

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  

(1) Stimmberechtigtes Mitglied des Vereins können alle 
Heilmittelerbringer mit Wohnsitz bzw. Tätigkeitsort in 
Schleswig-Holstein werden, die die Interessen des Vereins 
unterstützen möchten.  

(2) Passives Mitglied (nicht stimmberechtigt) des Vereins 
können alle natürlichen Personen mit Wohnsitz bzw. 
Tätigkeitsort in Schleswig-Holstein werden, die die Interes-
sen des Vereins unterstützen möchten. 

(3) Es obliegt der Mitgliederversammlung, den Wirkungs-
kreis und die Ursprungsregion von Mitgliedern auszudeh-
nen.  

(4) Über den Aufnahmeantrag entscheidet abschließend 
der Vorstand.  

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet  

a. mit dem Tod des Mitglieds,  

b. durch freiwilligen Austritt,  

c. durch Ausschluss aus dem Verein.  

(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber einem Mitglied des Vorstands. Er ist nur zum 
Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten zulässig.  

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands 
ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger 
Mahnung mit der Zahlung fälliger Beiträge im Rückstand 
ist. Dies ist dem Mitglied mitzuteilen.  

(4) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteres-
sen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu 
geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige 
schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der 
Mitgliederversammlung zu verlesen.  

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge  

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. 

(2) Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit 
werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Ehren-
mitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.  

(3) die Mitgliedsbeiträge sind - unabhängig vom Datum des 
Eintritts – jeweils für ein volles Geschäftsjahr und zu 
Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres bzw. bei Eintritt per 
SEPA-Lastschrift zu entrichten.  

 

§ 6 Organe des Vereins  

a) Der Vrstand  

b) Die Mitgliederversammlung  

 

 

§ 7 Der Vorstand  

(1) Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB besteht aus  

a. dem/der ersten Vorsitzenden,  

b. dem/der zweiten Vorsitzenden,  

c. dem/der ersten Schriftführer/in,  

d. dem/der Kassenwart/in, 

e. dem/der Beisitzer/in. 

(2) Er ist zahlenmäßig überwiegend mit Therapeut/innen zu 
besetzen.  

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils 
durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinschaftlich 
vertreten. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in 
einer Person ist unzulässig.  

 

§ 8 Amtsdauer des Vorstands  

(1) Jedes Mitglied des Vorstandes wird von der Mitglieder-
versammlung auf die Dauer von zwei Jahren vom Tag der 
Wahl angerechnet, gewählt und bleibt bis zur Neuwahl des 
Vorstandes im Amt, wobei der/die erste Vorsitzende, 
der/die Kassenwart/in und der/die Beisitzer/in in den 
ungeraden Kalenderjahren und der/die zweite Vorsitzende 
und der/die Schriftführer/in in den geraden Kalenderjahren 
gewählt werden. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der 
Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied 
(aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche 
Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

  

§ 9 Beschlussfassung des Vorstands  

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in 
Vorstandssitzungen, die vom ersten Vorsitzenden oder 
vom zweiten Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder 
per Telefax einberufen werden. In jedem Fall ist eine 
Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer 
Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht.  

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder der 
2. Vorsitzende anwesend sind.  

(3) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen.  

(4) Die Vorstandssitzung leitet der/die 1. Vorsitzende, bei 
dessen Abwesenheit der 2. Vorsitzende. Die Beschlüsse 
des Vorstandes sind zu Beweiszwecken zu protokollieren 
und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben.  

(5) Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege 
oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstands-
mitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden 
Regelung erklären.  

(6) Der Vorstand hat ggf. einen von der Mitgliederver-
sammlung auf entsprechenden Antrag in entsprechender 
Anwendung von § 8 gewählten Beirat einzuladen, der 
teilnimmt und der Mitgliederversammlung berichtet, aber 
kein Stimmrecht im Vorstand hat.  

 

§ 10 Die Mitgliederversammlung  

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende 
Mitglied eine Stimme.  

(2) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für 
folgende Angelegenheiten zuständig:  

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; 
Entlastung des Vorstandes.  

b) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbei-
trages.  

c) Wahl und Abberufung des Vorstandes.  

d) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und 
über die Auflösung des Vereins.  

e) Ernennung von Ehrenmitgliedern.  

 

§ 11 Die Einberufung der Mitgliederversammlung  

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, 
soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie 
wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen durch schriftliche Benachrichtigung unter Angabe 
der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem 
auf die Absendung der Einladung folgenden Werktag. Das 
Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, 
wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich 
bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Auf die entspre-
chende Zustimmung eines Mitglieds kann dieses auch in 
Textform (z. B. Email) eingeladen werden. Die Tagesord-
nung setzt der Vorstand fest.  

 

§ 12 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, 
bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder einem 
anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmit-
glied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter. 
Das Protokoll wird vom Schriftführer geführt. Ist dieser 

nicht anwesend, bestimmt der Versammlungsleiter einen 
Protokollführer.  

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungs-
leiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt 
werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.  

(3) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der 
Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. Über die 
Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernse-
hens beschließt die Mitgliederversammlung.  

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversamm-
lung ist unabhängig von der Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig.  

(5) Die Mitgliederversammlung fasst alle Beschlüsse im 
Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer 
Betracht. Zur Änderung der Satzung (einschließlich des 
Vereinszweckes) ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel 
der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des 
Vereins eine solche von vier Fünftel erforderlich.  

(6) Für die Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang 
kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den 
Kandidaten statt, welche die beiden höchsten Stimmzahlen 
erreicht haben.  

(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 
Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Versamm-
lungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der 
Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und 
des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, 
die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse 
und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen ist 
die zu ändernde Bestimmung anzugeben.  

 

§13 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung  

(1) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor 
dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand 
schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten 
nachträglich zur Abstimmung auf die Tagesordnung 
gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der 
Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend 
zu ergänzen. Über die Anträge auf Ergänzung der Tages-
ordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt 
werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur 
Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von drei Viertel 
der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  

(2) Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie 
die Wahl und Abberufung von Vorstandmitgliedern können 
nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitglie-
dern mit der Tagesordnung angekündigt worden sind.  

 

§14 Außerordentliche Mitgliederversammlungen  

(1) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einberufen.  

(2) Sie muss einberufen werden, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem 
Zehntel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.  

(3) Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten 
die §§ 10,11 12, und 13 entsprechend.  

 

§ 15 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung  

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitglieder-
versammlung mit der im § 12 festgelegten Stimmenmehr-
heit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversamm-
lung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und 
der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte 
Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten 
entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit 
verliert.  

(2) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des 
Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder eine steuerbegünstigte Körperschaft  

 

§ 16 Datenschutz 

(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine 
Adresse, Kontaktdaten, sein Alter, seine Berufsbezeich-
nung und -status und seine Bankverbindung auf. Diese 
Informationen werden in der Vereinsdatenbank gespei-
chert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitglieds-
nummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten 
werden dabei durch geeignete technische und organisato-
rische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter ge-
schützt. 

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmit-
glieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur 
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes 
nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefonnummer und E-
Mailadresse) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das 
der Verarbeitung entgegensteht. Das einzelne Nichtmit-
glied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer 



 

 

Vorratsdatenspeicherung und der damit verbunden 
Nutzung zur Förderung von Vereinszwecken widerspre-
chen. Im Falle des Widerspruchs in Bezug auf die Vorrats-
datenspeicherung von Nichtmitgliedern werden die Daten 
umgehend gelöscht. 

(2) Pressearbeit 

Der Verein informiert gelegentlich allgemeine Pressestellen 
und Initiativen z.B. Kieler Nachrichten, Schleswig-
Holsteinischen Zeitungsverlag, Richard Pflaumverlag, 
Thiemeverlag und die Initiative Therapeutenkammer über 
besondere Ereignisse mit Bild, Video und Text. Solche In-
formationen werden überdies auf der Internetseite und 
Facebookseite des Vereins veröffentlicht. 

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem 
Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im 
Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das 
widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. 
Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds 

werden von der Homepage und Facebookseite des 
Vereins entfernt. Der Verein benachrichtigt entsprechende 
Institutionen von dem Widerspruch des Mitglieds. 

(3) Weitergabe von Mitgliedsdaten 

Der Vorstand verkündet besondere Ereignisse des Ver-
einslebens, insbesondere Ergebnisse von Veranstaltun-
gen, die Ehrungen von Mitgliedern sowie Feierlichkeiten 
mit Bild, Video und Text auf der Homepage, Facebookseite 
und über den Emailverteiler. Dabei können personenbezo-
gene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne 
Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer 
solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des 
Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das widerspre-
chende Mitglied eine weitere Veröffentlichung auf der 
Homepage, Facebookseite und per Emailverteiler. 

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder 
und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine 
besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der 

Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass 
er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungs-
mäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste 
nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die 
Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. 

(4) Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds 
werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds 
archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden 
Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden 
gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn 
Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch 
den Vorstand aufbewahrt. 

 

(Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 
24.01.2020 in Kiel verabschiedet) 

 


